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EA VI 2 , 823 a , spez . 825 Zeile 11 - 26

"Demnach man rill Jahr hindurch erfahren rmessen , wie unnackparlich die Eydt

gnossen , welche aussert der Eydtgnoschaft nebend und auf den land und Wochen
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marckhten des Römischen Reichs und Oesterreich früchten einkaufft wider den

klaren Jnhalt der Erbverein tradiert worden , also das sie solche Landt und

märckht anderst nit dan mit gfarr ihres leib und guets besuechen können , hat

denen lobl . Orthen als Vätteren des lands billich ob - und angelegen sein sol¬

len , nach solchen mittlen zue gedenckhen , wordurch die Jhrige nit allein ei¬

ner solchen gefahr endtlediget , und in Sicherheit gesezt , sondern der freye

sichere Handel und wandel von aussenhar wie hiebevor desto ehender geöffnet

werden möchte.

Warzue zue gelangen die gesambte anwessende HH. Ehrengesandte ins gmein kein

besseres mittel , weilen sonsten all andere bis dahin ohnverfängklich gewesen,

befunden , als wan die lobl . Orth und Zuegewandte ein anderen mit ertheill-

und Verabfolgung der früchten selbsten helffen und beystehen , undt man sich

ins gesambt des Comercii des Reichs undt Oesterreichischen Land endschlagen

wurden . Dahero und nachdem man aus all eingeholtem bericht vernommen , das gott

seye lob es durch den Sägen Gottes alles der früchten halber in der Eydtgno-

schafft beschaffen , dass man einanderen darmit eine Zeitlang wohl werde be-

holffen sein können , und darauf all lobl . Orth sich erklährt , Jhre habende

früchten auf den marckhten und theils lobl . Orth nach ihrem frl . anerbiethen

aussert denselben in threüwen nach aller mögligkeit , denen die deren bedörf-

fen mitzutheilen.

Haben die gesambte lobl . Orth auf gefallen und guetheissen allerseits Ober-

keithen mit einanderen sich verglichen undt vereinbahret , das weder die aus

den lobl . Orthen noch gemeinen und particular an denen Oesterr . Gränzen ligende

Vogteyen [ - insbesondere die Grafschaft Baden , den Thungau und das Rheintal

gemeint - ] die frömbde marckht und Landt des Comercii halber besuechen , son¬

der in dem Landt ihre Nothurfft und habende Maaren kauffen und verkauffen

sollen , so lang und bis der freye sichere Handel und wandel von seithen des

Röm. Reichs und Oesterreich dem Harkommen und der Erbverein gemäss geöffnet

und restabiliert sein wirdt . Jedoch nit in der Meinung das den frömbden der

freye sicher Handel und Mandel darmit abgeschlagen sein , sonderen denenselben

erlaubt und zue gelassen sein solle , Jhre Maaren in die Eydtgnoschafft hinein-

zuebringen und zu verkauffen , auch Jhre Nothurfft nach den Eydtgn . Landsord¬

nungen einzuekauffen.

Under dessen aber werden die lobl . Orth die früchten haben , was für früchten

sie in Jhren Landen haben , nachfrag halten und sich erkundigen , damit sie

wüssen mögen , wievil selbige darvon endp fernen und ab folgen lassen können . Die

der früchten mangelbare lobl . Orth aber Jhre Rechnung machen , wie vil sie von-



nöthen haben , damit sie beiderseits deswegen instruiert , und dan ein endli¬

cher Schluss darüber gemacht werden könne.

Und weilen dises für das anständigste , beste , und nützlichste mittel befunden

worden , mit so wohl den Eydtgn . leüthen aus der Trangsall zue helffen , als

den freyen sicheren Handel und Wandel widerumb zu öffnen , werden die lobl . und

zuegewanthe Ort frl . Eydtgn . ersuecht , das selbige in würcklichen effect zue

setzen , deme Steiff ob zue halten , und Jhre Meinung dem lobl . Vororth Zürich

befürderlich und ohne Verzug deswegen zue überschreiben , damit dasselbige in

Hamen der lobl . reg . Orthen die gehörige Mandata deswegen in die gemeine Vog-

teyen überschickhen könne " .

1 ) s . EA VI 2 , 819 (Nr . 427 ) . Einer der Zuger Tagsatzungsgesandten war Beat
Kaspar  Zurlauben.
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